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Hofkirchen, den 15.10.2025  
KW 42/2025 

 

I. Informationen 
 
1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Am Dienstag, den 21.10.2025 und Mittwoch, den 22.10.2025 findet jeweils um 
18:00 Uhr im Rathaus Hofkirchen, Sitzungssaal, eine Sitzung des  
Rechnungsprüfungsausschusses statt. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Markts Hofkirchen für das  

Haushaltsjahr 2024 
 
2. Sonstiges 
 
 
2. Mitarbeiterin/Mitarbeiter (m/w/d) für die Reinigung in Garham gesucht 
 
Der Markt Hofkirchen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zuverlässige  
Reinigungskraft für die Grundschule in Garham mit ca. 9 Stunden/Woche. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Verwaltung, Herrn Deser,  
Tel.: 08545 – 9718 17 oder per E-Mail an gerhard.deser@hofkirchen.de. 
 

 

3. Fundsache 
 
In Hofkirchen wurde Geld gefunden. Der Verlierer melde sich bitte in der  
Gemeindeverwaltung, Fundbüro. 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten:  
täglich von 8:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstags von 13:00 – 17:00 Uhr 
Tel. 08545/9718-0, Fax 08545/9718-28 
 

Bürgermeistersprechstunde jeden ersten Freitag im 
Monat und nach Vereinbarung unter 08545/9718-21 

oder julia.schneider@hofkirchen.de 
 

mailto:gerhard.deser@hofkirchen.de
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II. Bekanntmachungen usw. 
 
1. Bekanntmachungshinweis – Satzungsbeschluss zur „Ortsabrundungs-
satzung Oberneustift“  
 
Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom 22.07.2025 die „Ortsabrundungs-
satzung Oberneustift“ als Satzung beschlossen. Dieser Satzungsbeschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die „Ortsabrundungssatzung  
Oberneustift“ in Kraft. Jedermann kann die „Ortsabrundungssatzung  
Oberneustift“ im Rathaus Hofkirchen, Rathausstr. 1, Zimmer Nr. 03 während der 
allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen können auch auf der  
Internetseite der Gemeinde unter: 

https://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauamt.html 
eingesehen werden. 
 
 
2. Bekanntmachung zur Genehmigung der Änderung des Flächennutzungs-
plans in Sachen „OAS Oberneustift“ – mit Deckblatt Nr. 17 
 
Mit Bescheid vom 25.09.2025 Nr. 61.0.01/FP hat das Landratsamt Passau die 
Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Hofkirchen mit Deckblatt Nr. 17 in 
Sachen „OAS Oberneustift“ genehmigt. 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung 
des Flächennutzungsplans wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungsplan im 
Rathaus Hofkirchen, Rathausstr. 1, Zimmer Nr. 03 während der allgemeinen Dienst-
stunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen können auch auf der  
Internetseite der Gemeinde unter: 

https://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauamt.html 
eingesehen werden. 
 
3. Bekanntmachung über die Änderungsbeschlüsse und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit zum Landschafts- und Flächennutzungsplans Hofkirchen mit 
Deckblatt Nr. 23 und des Bebauungsplans mit int. Grünordnung „GE Garham 
Deckblatt 8“ (i. S. Erweiterung Parzelle 10) 
 
Der Marktgemeinderat hat am 25.06.2024 beschlossen, den Landschafts- und  
Flächennutzungsplan Hofkirchen mit Deckblatt Nr. 23 und den Bebauungsplan 
GE Garham mit Deckblatt 8 im Parallelverfahren zu ändern.  
Das Grundstück Flurnummer 449, Gem. Garham, ist im Landschafts- und Flächen-
nutzungsplan wie auch im Bebauungsplan „GE Garham“ als Außenbereichs- bzw. 
Biotopflächen dargestellt. Im Zuge des Parallelverfahrens mit Deckblatt Nr. 8 zum 
Bebauungs- und Grünordnungsplan „GE Garham“ soll auf dieser Fläche (0,22 ha) 
künftig eine gewerbliche Nutzung stattfinden. Dagegen ist Flurnummer 453,  
Gem. Garham, im Landschafts- und Flächennutzungsplan ohnehin bereits als „GE“ 
ausgewiesen und bedarf hier keiner Änderung. 
Die Verwaltung wurde beauftragt das notwendige Verfahren gemäß BauGB durchzu-
führen. Mit der Ausarbeitung des Deckblatts wird das Planungsbüro Breinl, Reisbach, 
beauftragt. Die Kosten trägt der Antragsteller. 
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Die vom Planungsbüro Florian Breinl, Reisbach ausgearbeiteten Deckblattentwürfen 
Nr. 23 zum Landschafts- und Flächennutzungsplan sowie Bebauungsplan mit 
int. Grünordnung „GE Garham Deckblatt 8“ und die Begründungen werden im 
Internet unter 
https://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauamt.html 
vom 22. Oktober 2025 bis 24. November 2025 
veröffentlicht. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Unterlagen barrierefrei zu-
gänglich im Rathaus Hofkirchen (Zimmer 03), Rathausstraße 1, 94544 Hofkirchen, 
montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 13 Uhr bis 17 Uhr 
oder zusätzlich nach Terminvereinbarung öffentlich ausgelegt. Auf Wunsch wird die 
Planung erläutert. 
 
Den genauen Inhalt der Bekanntmachungen entnehmen Sie bitte den  
Bekanntmachungstafeln. 
 
 
 
 
III. Anzeigen                                                                                 
 
  
Wärmeversorgung Hofkirchen – Rückmeldung bis 21. Oktober erforderlich 
 
Für die Sicherung der zukünftigen Wärmeversorgung in Hofkirchen ist eine  
Rückmeldung aller bisherigen Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer 
notwendig. 
Derzeit liegen bereits rund 90 % Rückmeldungen vor – es fehlen also noch etwa 
10 %, um die wirtschaftliche Grundlage für den Weiterbetrieb sicherzustellen. 
Wichtig: 
Wird diese Beteiligung nicht erreicht, können die derzeit vorgesehenen Preise nicht 
gehalten werden, oder das Projekt kommt möglicherweise gar nicht zustande. 
Bitte füllen Sie daher den Kundenbefragungsbogen „FW Hofkirchen“ aus und 
senden Sie ihn bis spätestens 21. Oktober 2025 zurück. 
       E-Mail: hofkirchen@fw-regional.de 
         Post: Wagner Umwelt GmbH, Ettenkofen 18, 84088 Neufahrn 
Der Bogen ist auch dann auszufüllen, wenn keine zukünftige Fernwärmever-
sorgung gewünscht wird. Nur so kann die weitere Planung abgeschlossen werden. 
Infotermine finden ohne Anmeldung im Bürocontainer am IT-Zentrum 5 statt – 
jeweils dienstags und donnerstags ab 18:30 Uhr, an folgenden Tagen: 
14., 16., 21. und 23. Oktober 2025. 
Weitere Informationen und das Formular unter 
     www.hofkirchen.fw-regional.de 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauamt.html
mailto:hofkirchen@fw-regional.de
http://www.hofkirchen.fw-regional.de/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



- 5 - 

Gartenbauverein Hofkirchen 
 
Am Freitag, den 24. Oktober 2025 lädt der Gartenbauverein zur 
TRADITIONELLEN BRÄUSTÜBERLFAHRT nach Aldersbach ein.  
Wir vom Gartenbauverein haben einen Bus organisiert und sorgen für eine  
reichhaltige Brotzeit.  
Unkostenbeitrag, inclusive Bus und Brotzeit - 10 Euro  
Abfahrten: Hofkirchen Rathaus 18:00 Uhr, Zaundorf 18:10 Uhr,  
                  Garham 18:15 und Oberneustift 18:25 Uhr 
Anmeldungen erbeten beim ersten Vorstand Andreas Wildner auf der Homepage der 
Gartenbauvereins, unter 0176-700 82 748 oder unter gaertner.wildner@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VORANKÜNDIGUNG 
Kath. Frauenbund Hofkirchen 
 
Wir laden alle Mitglieder und auch Nichtmitglieder zum Besuch der Kuchlbauer 
Turmweihnacht in Abensberg am 05.12.2025 ein. 

Neben einer großen Auswahl an süßen und deftigen, regionalen Schmankerl, einer 
verzaubernden weihnachtlichen Stimmung, zahlreichen Feuerstellen und beheizten 
Holzhütten am Marktgelände können sich die Gäste zusätzlich auf einen Kunst-
handwerkermarkt freuen. 
Abfahrt um 14:30 Uhr in Hofkirchen über Zaundorf, Niederndorf, Henhart und Pirka.   
Bitte melden Sie sich bei Franziska Kehrer (08541/7871) an. 

- Die Vorstandschaft- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:gaertner.wildner@gmail.com
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polizei: Notruf 110 
Polizeiinspektion Vilshofen: Ortenburger Straße 57 a, Tel. 08541/96130 

Feuerwehr: Notruf-Telefon 112; Integrierte Leitstelle 0851/98850114 
N E U ! ! !   Ärztenotdienst außerhalb der Sprechzeiten: bayernweit: Tel. 01805/191212 

oder 116117 (ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 
Rettungsleitstelle in absoluten, lebensbedrohlichen Notfällen: 112 

(ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 
Giftnotruf: Tel. 089/19240 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anzeigen bitte fertig verfasst, persönlich, per Post oder per E-Mail: gemeindeblatt@hofkirchen.de abge-
ben. Annahmeschluss: Dienstag, 10:00 Uhr; Tel. 08545/9718-21 (Mo – Mi, jeweils von 8:00 – 12:00 Uhr) 
 

 

 

 

Zur Kirchweih empfehlen wir: 
 
Zwetschgenbavesen, Zimtnudeln, Apfelradl,  
Quarkinis, Ausgezogene mit und ohne Rosinen  
und Krapfen. 
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